
 Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 954   Anlage 05 zur VO/0275/14 
 
7. Festsetzungen für Verkehrsflächen 
 
7.1 Festsetzung: Die Ebene der im Plan festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-

mung – Busbahnhof – wird auf 157,0 m ü. NHN gem. §9(3) BauGB i. V. m. §18(1) BauNVO festgesetzt. 
Der Bezugspunkt für die Höhenlage ist die Oberkante des Fahrbahnbelages. Die Verkehrsfläche dient 
dem öffentlichen Personennahverkehr. Die Errichtung von Wetterschutzüberdachungen und sonstigen 
der Nutzung dienenden baulichen Anlagen bis zu einer Bauhöhe von 165,0 m über NHN ist zulässig. 

 
7.2 Festsetzung: Die im Plan festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung – Busab-

stellplatz – dient dem öffentlichen Personennahverkehr, Anliegerverkehre über den Busabstellplatz zu 
den westlich angrenzenden Grundstücken sind zulässig (§9(1) Nr. 11 BauGB). 

 
7.3 Festsetzung: In einer Höhe von 156,5 bis 158 m über NHN ist gem. §9(3) BauGB eine Überbaubarkeit 

oberhalb der Verkehrsfläche Döppersberg zugunsten einer Brücke festgesetzt. Der Bezugspunkt für die 
Höhenlage ist die Oberkante des Brückenbelages. Die Festgesetzte maximale Höhenlage darf durch 
Brüstungen oder Geländer um bis zu 1,3 Meter überschritten werden. Die Mindestdurchfahrtshöhe 
von 4,8 m zur Straße Döppersberg (Oberkante Fahrbahn) ist einzuhalten. 

 
7.4  Festsetzung: Die Ebene der im Plan festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-

mung – Stadtplatz – wird auf 150,5 m ü. NHN festgesetzt. Der Bezugspunkt für die Höhenlage ist die 
Oberkante des Platzbelages. Die Stadtplatzfläche dient dem nichtmotorisierten Individualverkehr. An- 
und Ablieferungsfahrten, Bring- und Abholfahrten (kiss&ride) sowie Taxizufahrten und -stellplätze sind 
zulässig (§ 9(1) Nr. 11 BauGB i.V.m. §9(3) BauGB). 

 
7.5 Festsetzung: Die geplante Stützmauer nordwestlich des MK4 zur Abfangung des Geländes gegenüber 

der tieferliegenden Bundesallee, Bahnhofsstraße wird auf eine Höhe (Bezugspunkt: Oberkante Mauer) 
von maximal 155,5 m ü. NHN begrenzt. Die Begrenzung der Höhenlage gilt nicht für die Errichtung ei-
ner Absturzsicherung auf der Mauerkrone (§18(1) BauNVO, §31(1) BauGB). 

 

7.6 Festsetzung: Die im Bereich der Bundesallee / Morianstraße durch die Punkte A und B kenntlich ge-
machte Baugrenze, welche zugleich Straßenbegrenzungslinie ist, darf ab dem ersten Obergeschoss um 
bis zu 1,5 Meter ausnahmsweise überschritten werden. Eine Mindestdurchgangshöhe von 3,5 Meter 
zur Bundesallee (Bezugspunkt: Oberkante Gehweg) ist einzuhalten (§23(3) S. 3 BauNVO i. V. m. §23(2) 
S. 3 BauNVO, §31(1) BauGB). 

 
7.7 Festsetzung: Die geplanten Straßenhöhen sind als einzuhaltende Höhen (Sollhöhen) im Plan festge-

setzt (§9(3) BauGB i.V.m §18(1) BauNVO). 
 
7.8 Festsetzung: Aufgrund der schwierigen topografischen Situation sind geringe Abweichungen in den 

festgesetzten Höhenlagen der Straßen und Stützmauern zulässig, wenn dies aus technischen, wirt-
schaftlichen oder städtebaulichen Gründen im Zuge der weiteren Planung erforderlich wird, um die 
Planungsziele zu erreichen. Die Höhenabweichung wird auf maximal +/- 0,7 m beschränkt (§31(1) 
BauGB). Für die festgesetzten Brückenbauwerke gelten eigenständige Regelungen. 

 
8. Festsetzung für die Kerngebiete (MK): 
 
8.1 Festsetzung: Im MK3, MK4 und MK6 sind Gewerbebetriebe des Spielhallensektors, Wettbüros und art-

verwandte Vergnügungsstätten erst in Geschossen oberhalb des ersten Obergeschosses ausnahms-
weise zulässig (§§1(7), 1(9) BauNVO i.V.m. § 31(1) BauGB).  
 

8.2 Festsetzung: Bordelle und bordellartige Betriebe sind in allen Kerngebieten unzulässig (§§1(5), 1(7) 
und 1(9) BauNVO) 
 

8.3 Festsetzung: Durch die Signatur (----), welche zugleich Baugrenze und Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen ist, wird innerhalb des MK3, des MK6 sowie unterhalb des Stadtplatzes und der Zufahrts-
straße von der Straße Döppersberg zum Stadtplatz in einer Höhenlage von 143,6 m. ü. NHN (Bezugs-



punkt: Oberkante Fußboden) ein Kerngebiet für die Errichtung einer  Großgarage / Tiefgarage (inklusi-
ve Anlieferungszone für das MK6) festgesetzt (§ 9(3) BauGB). Die GRZ wird auf 1,0 und die GFZ auf 1,0 
festgesetzt, es gilt die geschlossene Bauweise. Die geschlossene Bauweise gilt für diese Höhenlage 
auch im MK6. Die Höhe der Großgarage / Tiefgarage (Bezugspunkt: Deckenoberkante) wird unterhalb 
des im Plan festgesetzten öffentlichen Stadtplatzes auf maximal 150,5 148,6 m ü. NHN festgesetzt. 
Aufgrund der schwierigen topografischen Situation sind geringe Abweichungen in den festgesetzten 
Höhenlagen zulässig, wenn dies aus technischen, wirtschaftlichen oder städtebaulichen Gründen im 
Zuge der weiteren Planung erforderlich wird, um die Planungsziele zu erreichen. (§ 18(1) BauNVO, § 31 
(1) BauGB). 

 
8.4 Festsetzung: In den Baugebieten mit festgesetzter abweichenden Bauweise „a“ sind Gebäude mit seit
 lichem Grenzabstand ohne Beschränkung der Länge zulässig. 
 
 

9. Festsetzung für das Kerngebiet mit der Fußnote 1 (MK1): 
 

9.1 Festsetzung: Garagengeschosse sind in sonst anders genutzten Gebäuden auf die zulässige Vollge-
schosse nicht anzurechnen und bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt. Die 
zulässige Geschossfläche kann um die Fläche notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche 
hergestellt werden, ausnahmsweise bis zu einer Geschossfläche von 25 m² je Stellplatz erhöht werden 
(§ 21a(1), (4) Nr. 1, (5) BauNVO). 
 

9.2 Festsetzung: Die im Plan eingetragenen Baugrenzen dürfen durch Vordächer bis zu 1,5 Meter aus-
nahmsweise überschritten werden. Eine Mindestdurchgangshöhe von 3,5 Meter zu den anliegenden 
Verkehrsflächen ist einzuhalten (§23(3) S. 3 BauNVO i.V.m. § 23(2) S. 3 BauNVO, §31(1) BauGB). 

 

10. Festsetzungen für das Kerngebiet mit der Fußnote 2 (MK2): 
 

 ------ 
 

11. Festsetzungen für das Kerngebiet mit der Fußnote 3 (MK3): 
 
11.1 Festsetzung: Für bauliche Anlagen im Bereich des MK3 südlich des Stadtplatzes und einer gedachten 

Linie zwischen dem Eckpunkt des Stadtplatzes (Koordinate 114) bis zur südöstlichen Ecke des MK4 bis 
zu den durch Baugrenzen separat erfassten Bahnhofsgebäuden (Bereich der Bahnhofsmall) sowie im 
Bereich der Tiefgarage unterhalb des zentralen Busbahnhofes wird eine Höhenlage der Oberkante des 
Fertigfußbodens von 150,5 m. ü. NHN festgesetzt. Die Deckenoberkante der baulichen Anlagen darf 
die Höhe von 156,7 m ü. NHN nicht überschreiten (§ 18(1) BauNVO).Im Bereich westlich des Stadtplat-
zes (Koordinatenpunkte 114 und 115) bis zum MK4 (Bereich der Geschäftspassage) darf die Decken-
höhe das Maß von 154,65 m. ü. NHN nicht überschreiten. Die Lage der Baugrenzen ist der Plankarte 
für die Ebene 150,5 m ü. NHN zu entnehmen. Aufgrund der schwierigen topographischen Situation 
sind geringe Abweichungen (+/- 0,7 m) in den festgesetzten Höhenlagen ausnahmsweise zulässig, 
wenn diese aus technischen, wirtschaftlichen oder städtebaulichen Gründen im Zuge der Planung er-
forderlich werden, um die Planungsziele zu erreichen (§ 31(1) BauGB). Oberhalb der Geschäftspassage 
und der Bahnhofsmall ist die Anlegung eines öffentlich begehbaren Bereiches vorgesehen, hierzu sind 
in der Plankarte die Bereiche als Flächen für Geh- bzw. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt. Das 
maßgebliche Sollgelände hierfür ist durch Höhenpunkte im Plan eingetragen. Geringfügige Abwei-
chungen von den eingetragenen Sollgeländehöhen (+/- 0,7 m) sind ausnahmsweise zulässig, wenn die-
se aus technischen, wirtschaftlichen oder städtebaulichen Gründen im Zuge der Planung erforderlich 
werden. Darüber hinaus können größere Abweichungen zugelassen werden, wenn diese aus denkmal-
schutzrechtlichen Erwägungen begründet sind(§ 18(1) BauNVO, § 31(1) BauGB). 

 
11.2 Festsetzung: Die Höhenlage der Fußgängerbrücke über die B7 (Oberkante Straßenbelag) wird auf 

149,2 m ü. NHN im Norden und 150,5 m ü. NHN im Süden festgesetzt. Östlich und westlich der Fuß-
gängerbrücke über die B7 sind durch Baulinien und Baugrenzen überbaubare Grundstücksflächen ab-
gegrenzt (sog. Geschäftsbrücken, MK3). Die Höhenlage dieser beiden Geschäftsbrücken (Bezugspunkt: 
Oberkante Fußboden) wird an der nördlichen Baugrenze auf 149,8 m ü. NHN und an der südlichen 
Baugrenze auf 150,5 m ü. NHN festgelegt (§ 9(3) BauGB). Die Höhe der Gebäude auf den Geschäfts-



brücken (MK3) (oberer Bezugspunkt: Oberkante des Gebäudes) wird auf max. 157,0 m ü. NHN festge-
setzt (§ 18(1) BauNVO). Unterhalb der Geschäftsbrücken und der Fußgängerbrücke befindet sich die 
Verkehrsfläche der Bundesallee (B7). Diese ist als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt (§ 9(1) Nr. 11 
BauGB). Aufgrund der schwierigen topographischen Situation sind geringe Abweichungen in den fest-
gesetzten Höhenlagen zulässig, wenn dieses aus technischen, wirtschaftlichen oder städtebaulichen 
Gründen im Zuge der Planung erforderlich werden, um die Planungsziele zu erreichen (§ 31(1) BauGB). 
Die Durchfahrtshöhe zur Bundesallee (B7) muss mindestens 4,80 m betragen. 

 

11.3 Festsetzung: Für den Bereich des MK3 (westliche Geschäftsbrücke) und der nördlich angrenzenden Be-
bauung wird festgesetzt, dass die Abstandsfläche 5 0 m beträgt (§ 9(1) Nr. 2a BauGB) 

 
11.4 Festsetzung: Für den Bereich des MK3 (östliche Geschäftsbrücke) wird im südlichen Bereich gegenüber 

dem Kerngebiet MK6 festgesetzt, dass die Abstandsfläche 0 m beträgt (§ 9(1) Nr. 2a BauGB). 
 

11.5 Festsetzung: Im Bereich zwischen Alter Freiheit und Hauptbahnhof sind sowohl an der westlichen Ge-
schäftsbrücke und östlichen Geschäftsbrücke über die B 7 als auch an der Gebäudekante westlich des 
Stadtplatzes ein Überschreiten der Baulinien in die öffentliche Verkehrsfläche des Stadtplatzes bzw. 
der Fußgängerzone durch transparente Vordächer in einer maximalen Tiefe von 2 3,0 m ausnahmswei-
se zulässig (§23(2) Satz 3 BauNVO, §31(1) BauGB). 

 
11.6 Festsetzung: Im MK3 sind Stellplätze, Garagen, sowie Garagengeschosse ab der Ebene des Erdgeschos-

ses und höher ausgeschlossen, die Regelung gilt nicht für die im Plan durch Baugrenzen bestimmten 
überbaubaren Grundstücksflächen der Bestandsgebäude entlang der Bahnlinie. (§1(7) Nr. 2 BauNVO). 
Erdgeschoss im MK3 ist das Geschoss, dessen Fußboden von Stadtplatz aus erschlossen wird.  

 
11.7 Festsetzung: Eine Abweichung von der festgesetzten Baulinie zwischen den koordinierten Punkten 107 

bis 114 ist bis zu 0,3 m ausnahmsweise zulässig (§23(2) Satz 3 BauNVO). 
 

12. Festsetzungen für das Kerngebiet mit der Fußnote 4 (MK4) 
 
12.1 Festsetzung: Das historische und unter Denkmalschutz stehende Gebäude der ehemaligen Bundes-

bahndirektion ist durch Baulinien erfasst. Geringfügige Überschreitungen der Baulinien durch Ein-
gangsüberdachungen, Windfänge, Treppenanlagen und ähnlich untergeordnete Fassadenelemente 
sind bis zu 2 Meter zulässig (§23(5) BauNVO, §31(1) BauGB). 

 
13. Festsetzungen für das Kerngebiet mit der Fußnote 5 (MK5) 
 

 -------- 
 

14. Festsetzungen für das Kerngebiet mit der Fußnote 6 (MK6) 
 
14.1 Festsetzung: Soweit für das geplante Gebäude Tiefgaragenplätze errichtet werden, kann ausnahms-

weise die Vergünstigung des §21a(5) BauNVO Anwendung finden, die Erhöhung der Geschossfläche 
darf jedoch 25m2 pro Tiefgaragenstellplatz nicht überschreiten. 

 
14.2 Festsetzung: Im MK6 sind Stellplätze, Garagen, sowie Garagengeschosse oberhalb ab der Ebene des 

Erdgeschosses und höher ausgeschlossen (§1(7) Nr. 2 BauNVO). Erdgeschoss im MK6 ist das Geschoss, 
dessen Fußboden von Stadtplatz aus erschlossen wird. Hinweis: Um die erforderlichen Stellplätze für 
das MK6 errichten zu können, ist im Bebauungsplan die Zulässigkeit einer Großgarage / Tiefgarage un-
terhalb der Erdgeschossebene des MK6 berücksichtigt worden (siehe auch lfd. Nr. 8.3). Die An- und 
Ablieferung soll über die Tiefgarage und nicht über den Stadtplatz erfolgen.  

 
14.3 Festsetzung: Die im Plan festgesetzten Baugrenzen, welche zugleich Straßenbegrenzungslinie sind, 

dürfen durch einen Fassadenüberhang von bis zu 2 Meter ausnahmsweise überschritten werden. Die 
zulässige Überschreitung von maximal 2 Meter gilt für die Bauhöhe von 172,8 m ü. NHN und höher. 
Unterhalb der Bauhöhe von 172,8 m ü. NHN ist das zulässige Maß der Überschreitung durch Interpola-
tion im Bezug zum Fußpunkt der Fassade zu bestimmen. Der Fußpunkt der Fassade (Schnittebene vom 
Platz zur aufgehenden Fassade) darf die Baugrenze nicht überschreiten (§23(3) Satz 3 BauNVO i.V.m. § 



23(2) Satz 3 BauNVO, § 31(1) BauGB. Die nichtüberbaubare Grundstücksfläche soll als öffentlich be-
gehbare Fläche genutzt werden, hierzu ist in der Plankarte dieser Bereich als Fläche für Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechte festgesetzt. Das maßgebliche Sollgelände ist durch Höhenpunkte im Plan eingetra-
gen. Geringfügige Abweichungen von den eingetragenen Sollgeländehöhen (+/- 0,7 m) sind aus-
nahmsweise zulässig, wenn diese aus technischen, wirtschaftlichen oder städtebaulichen Gründen im 
Zuge der Planung erforderlich werden (§ 18(1) BauNVO, § 31(1) BauGB). 

 
14.4 Festsetzung: Für den Bereich des MK6 wird im nördlichen Bereich gegenüber dem Kerngebiet MK3 

festgesetzt, dass die Abstandsfläche 2 0 m beträgt (§ 9(1) Nr. 2a BauGB). 
 
15. Festsetzungen zum Immissionsschutz 
 

15.1 Festsetzung: Zum Schutz vor Schallimmissionen sind bei der Neuerrichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Gebäuden oder beim Austausch von Fenstern in den nicht nur vorübergehend zum Auf-
enthalt von Menschen vorgesehenen Räumen die nachfolgend aufgeführten Anforderungen an das re-
sultierende Schalldämmmaß gemäß den in der zweiten den Nebenzeichnungen enthaltenen 
Isophonendarstellungen als Maß der zukünftigen Lärmbelastung zu berücksichtigen. Die jeweils  
ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegel und die sich dadurch ergebenden Lärmpegelbereichen 
ermitteln sich nach DIN 4109 ‚Schallschutz im Hochbau' des Deutschen Institutes für Normung, Berlin, 
Ausgabe November 1989, durch Addition von 3 dB(A) zu den aus den Isophonenkarten abgelesenen 
Werten zu erfüllen. Sofern im bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen eines Einzelnahweises gu-
tachterlich nachgewiesen wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung, z.B. durch Standortverände-
rung oder Abschirmwirkung, geringere Anforderungen an den passiven Lärmschutz resultieren, kann 
von den Festsetzungen im Bebauungsplan abgewichen werden (§9(1) Nr. 24 BauGB, §31(1) BauGB). Das 
erforderliche resultierende bewertete Schalldämmmaß beträgt: 

 
 

15.2 Festsetzung: Zum Schutz gegen Luftschadstoffe* sind im Zuge der Neuerrichtung oder der baulichen 
Änderung von Gebäuden an der Bundesallee, der Morianstraße und der Straße Döppersberg die zu 
den genannten Straßen ausgerichteten Aufenthaltsräume mit kontrollierten Lüftungsanlagen auszu-
statten. Die Frischluft, die in die Aufenthaltsräume nach Satz 1 zugeführt wird, darf nur den straßen-
abgewandten Gebäudeseiten oder an den Gebäudeseiten entnommen werden, an denen die ermittel-
te Konzentration von NO2 den Grenzwert der 39. BImschV von 40µg im Jahresmittel unterschreitet. Al-
ternativ sind geeignete Systeme zur Filterung von NO2 am Ort der Frischluftzuführung vorzusehen. Im 
Baugenehmigungsverfahren kann beim Nachweis tatsächlich geringerer Schadstoffbelastungen von 



den Anforderungen dieser Festsetzung abgewichen werden (§§ 9 (1) Nr. 24 BauGB, 31(1) BauGB). Die 
berechnete Schadstoffbelastung für die jeweiligen Straßen ist aus der Nebenzeichnung 5 ersichtlich. 

 *Hinweis: Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden hohe Belastungen für den Luft-
schadstoff NO2 ermittelt, die den herangezogenen Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ im Jah-
resmittel in dem Straßenrandbereich der Straßen Bundesallee, Döppersberg, Morianstraße und Bahn-
hofsstraße im sowohl im Planfall, als auch im Prognose-Nullfall teilweise überschreiten. Die Belastun-
gen für Feinstaub (PM10) liegen unterhalb der Grenzwerte der 39. BImSchV. 

 

16. Festsetzungen für Grünanlagen und Bepflanzungsmaßnahmen 
 

16.1 Festsetzung: Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünfläche zwischen Alter 
Freiheit und Morianstraße sind unterirdische Anlagen des Zivilschutzes (Bunkeranlagen) zulässig (§9(1) 
Nr. 9 BauGB). 

 

16.2 Festsetzung: Die in der Plankarte für das MK5 eingetragene Dachbegrünung ist bei Flachdächern und 
bei flach geneigten Dächern (bis 14° Dachneigung) mindestens als extensive Dachbegrünung auszufüh-
ren. Steilere Dächer müssen nicht begrünt werden. Der Substrataufbau soll mindestens 10 cm betra-
gen, die Dachfläche ist mit einer standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen oder mit 
standortgerechten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. Dachaufbauten wie 
Photovoltaikanlagen, Lüftungsanlagen, Lichtkuppeln und ähnliche Dachaufbauten dürfen insgesamt 
nicht mehr als 20% der Dachfläche einnehmen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB). 

 

17. Kennzeichnungen 
 
17.1 Lärmvorbelastung: Die im Bebauungsplan festgesetzten Kerngebiete sind durch Verkehrslärm vorbe-

lastet. Diesbezüglich liegt das Plangebiet im Einwirkungsbereich der hoch frequentierten Straßen Bun-
desallee, Bahnhofstraße und Döppersberg sowie der Haupteisenbahnstrecke und der Schwebebahn. 
Die schalltechnischen Orientierungswerte für städtebauliche Planungen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 
18005-1 von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts werden teilweise überschritten. Die zu erwartenden 
Lärmpegel sind der eingetragenen Isophonenkarte zu entnehmen. 
 

17.2 Lufhygienische Belastung: Die im Bebauungsplan festgesetzten Kerngebiete sind durch Luftschad-
stoffemissionen seitens des Straßenverkehrs vorbelastet. Diesbezüglich liegt das Plangebiet im Einwir-
kungsbereich der hoch frequentierten Straßen Bundesallee, Bahnhofstraße, Morianstraße und 
Döppersberg. Der Grenzwert der 39. BImSchV für das Stickstoffdioxid-Jahresmittel von 40µg / m³ wird 
teilweise überschritten. Im Näheren hierzu wird auf die Begründung des Bebauungsplanes verwiesen. 

 

18.0 Nachrichtliche Übernahmen 
 
18.1 Denkmal: Das Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion – Döppersberg 41 – ist als Baudenkmal 

in die Denkmalliste der Stadt unter der Nummer D1362 aufgenommen. Es unterliegt damit den Vor-
schriften des Denkmalschutzgesetzes NW und wird nachrichtlich im Sinne des §9(6) BauGB übernom-
men. 

 
18.2 Denkmal: Das Empfangsgebäude der Bundesbahn – Döppersberg 37 –  ist als Baudenkmal in die 

Denkmalliste der Stadt unter der Nummer D 1361 aufgenommen. Es unterliegt damit den Vorschriften 
des Denkmalschutzgesetzes NW und wird nachrichtlich im Sinne des §9(6) BauGB übernommen. 

 
18.3 Denkmal: Das Gebäude Döppersberg 19 ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt unter der 

Nummer D 1832 aufgenommen. Es unterliegt damit den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NW 
und wird nachrichtlich im Sinne des §9(6) BauGB übernommen. 

 

18.4 Bahnanlagen: Nachfolgend aufgelistete überplante Grundstücke der DB AG sind als gewidmete Bahn-
anlage gem. (§9(6) BauGB) nachrichtlich übernommen. Aus darstellungstechnischen Gründen wird auf 
eine zeichnerische Kenntlichmachung verzichtet. 

 Gemarkung Flur Flurstück 
 Elberfeld 162 83 
   162 84 
   162 121 



   162 122 
   162 91 
   162 93 
   162 96 
   162 89 
   162 94 
   162 95 
   162 112 
   162 108 
 
 

19. Hinweise 
 
19.1 Verkehrsflächen: Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht festgesetzt. 
 
19.2 Altlasten: Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen zum Bauleitplanverfahren hat sich ein Bo-

denbelastungsverdacht ergeben, der sich mangels technischer Möglichkeiten bislang nicht weiter auf-
klären lässt. _Aus diesem Grund ist bei dem Rückbau von vorhandenen Teilen der Bebauung im Be-
reich des ehemaligen Gaswerkstandortes eine Detailuntersuchung zur Eingrenzung des Grundwasser-
schadens durchzuführen. Der Bereich des ehemaligen Gaswerkstandortes ist als Nebenzeichnung im 
Plan kenntlich gemacht. Bei Abbruch-/ Baugenehmigungsverfahren ist eine Beteiligung der Unteren 
Bodenschutzbehörde der Stadt Wuppertal (Ressort 106.23) zur Regelung der Maßnahmen im kennt-
lich gemachten Bereich erforderlich.  

 
19.3 Grundwasser: Maßnahmen, die der Absenkung, Um- oder Ableitung von Grundwasser dienen, bedür-

fen gemäß § 2,3 und 7 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist rechtzeitig bei der Unteren 
Wasserbehörde zu beantragen und hat vor Beginn der Maßnahme vorzuliegen. 

 
19.4 Grundwasser: In Wuppernähe ist im Bereich des Wupperschotters in Abhängigkeit des Wasserstandes 

der Wupper mit höheren und schnell wechselnden Grundwasserständen zu rechnen. Im Rahmen der 
Bauausführung ist auf eine entsprechende Abdichtung unterirdischer Gebäudeteile zu achten. 

 
19.5 Kampfmittel: Da die Unterlagen des Kampfmittelbeseitigungsdientes (KBD) nur bedingt aussagefähig 

sind, wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen 
sind. Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten einzustellen 
und umgehend der KBD zu benachrichtigen. Vor Durchführung evtl., erforderlicher größerer Bohrun-
gen (z.B. Pfahlgründungen) sind Probebohrungen (70-120 mm Durchmesser im Schneckenbohrverfah-
ren) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. Danach Überprü-
fung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden. Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht 
durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen 
wird. In diesem Falle ist umgehend der KBD zu benachrichtigen. Sollten die vorgenannten Arbeiten 
durchgeführt werden, ist dem KBD ein Bohrplan zur Verfügung zu stellen. 

 
19.6 Ausgleichsmaßnahmen: Die für den Bebauungsplan erforderlichen Ausgleichsmaßnahme erfolgen im 

Bereich der Carl-Schurz-Straße in Wuppertal. 
 
19.7 Technische Regelwerke 

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – DIN-
Normen, Gutachten, VDI-Richtlinien sowie Richtlinien anderer Art – können diese im Geodatenzent-
rum der Stadt Wuppertal, Rathaus-Neubau, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Zimmer C-078, 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
20.0  Ab 01.08.2014 gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBl. I. S. 954). 
 
21.0 Für den Bereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen und 

Werbeanlagen (Baugestaltungssatzung) für den Bereich Döppersberg vom: 03.07.2012 


